
 

Sind ausländische Saisonarbeitskräfte so-
fortmeldepflichtig? 
 
Ja, es kommt nicht auf die Eigenschaft als Sai-
sonkraft an, sondern ausschließlich auf die 
Branche des Unternehmens. 
 
Kann auch ein Deutscher Saisonarbeitskraft 
sein? 
 
Grundsätzlich ja, aber nicht im Sinne der be-
sonderen Meldevorschriften. Denn die setzt ja 
einen „ausländischen“ Arbeitnehmer voraus. 
 
Wie ist es speziell bei rumänischen Saison-
arbeitskräften?  
 
Rumänien gehört zur EU, deshalb gelten die-
selben Regelungen wie in Polen. Unterschiede 
könnten in der – dortigen – versicherungsrecht-
lichen Beurteilung bestehen. Etwa wenn das 
rumänische Recht kurzfristige Beschäftigungen 
auch versicherungsfrei machen würde. 
 
70 Tage = nicht 90 Tage? 
 
90 Kalendertage entsprechen den drei Mona-
ten – wenn es sich nicht nur um volle Kalender-
monate handelt. Die 70 Tage sind die Arbeits-
tage. 
 
Wird bei der Hauptbeschäftigung zwischen 
bezahltem und unbezahltem Urlaub unter-
schieden? 
 
Ja, bei unbezahltem Urlaub besteht immer eine 
berufsmäßige Beschäftigung, so dass die Ver-
sicherungsfreiheit aufgrund der Kurzfristigkeit 
ausgeschlossen ist.  
 
Gelten die Grundsätze der SV (für Polen) 
nur bei den Saisonarbeitskräften oder gene-
rell bei allen polnischen Beschäftigten? 
Sind die Abgaben immer nach Polen abzu-
führen? 
 
Die Grundsätze gelten für alle Arbeitnehmer, 
die gleichzeitig in Polen und in Deutschland be-
schäftigt sind. Da nach den EU-Regelungen 
immer nur ein Land für die SV zuständig sein 
kann, sind entweder alle Beiträge nach Polen 
abzuführen oder alle nach Deutschland. 

Darf ein Arbeitnehmer bei einem Arbeitge-
ber drei Monate und nochmals drei weitere 
Monate bei einem anderen Betrieb in 
Deutschland unterjährig arbeiten? Oder 
auch zweimal bei demselben Arbeitgeber, 
z.B. im Frühjahr und im Herbst arbeiten? 
 
Arbeiten darf er schon, aber dann besteht Ver-
sicherungspflicht. Versicherungsfreiheit geht 
nur für maximal drei Monate innerhalb eines 
Kalenderjahres. Das bezieht sich auf den Ar-
beitnehmer, nicht auf eine Beschäftigung oder 
einen Arbeitgeber. 
 
Wie sieht es aus bei: Berufsmäßigkeit bei 
unbezahltem Urlaub? 
 
Bei unbezahltem Urlaub gehe man immer von 
Berufsmäßigkeit aus, die Versicherungsfreiheit 
wegen Kurzfristigkeit ist daher ausgeschlos-
sen. 
 
Werden die drei Monate bei angebrochenen 
Monaten dann mit 30 Kalendertagen ge-
zählt? Also 90 Kalendertage? 
 
Genau! 
 
Zu Seite 12: Wann gilt das deutsche Recht 
nicht - was gilt als Hauptbeschäftigung? 
jede sv-pflichtige Tätigkeit oder auch 
selbstständige Tätigkeit oder Rentner? z. B. 
ein Selbständiger/Rentner aus der EU 
kommt nach Deutschland zur Saisonarbeit: 
Pflichtig im Beschäftigungsstaat oder in 
Deutschland? 
 
Bei Selbstständigen handelt es sich ebenfalls 
um eine gleichzeitige Beschäftigung bzw. Tä-
tigkeit in zwei EU-Staaten. Daher ist auch in 
diesen Fällen das polnische Recht anzuwen-
den. Bei einem Rentner gilt das hingegen nicht. 
 
Kurzfristige Beschäftigung: Trägt tatsäch-
lich der Arbeitgeber die Beweislast für das 
Vorliegen der fehlenden Berufsmäßigkeit? 
 
Ja, da Versicherungspflicht bei einer Beschäfti-
gung gegen Arbeitsentgelt das „normale“ ist. 
Wollen Sie davon abweichen, müssen Sie den 
entsprechenden Nachweis für die Ausnahme 
erbringen. 
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Berufsmäßigkeit: Gilt soweit ich weiß auch 
bei Studium/Ausbildungs-suchend. Welche 
Nachweise sind hier am geeignetsten? Be-
werbungsschreiben bei Ausbildung ist ein-
deutig. Mit Studium-suchend hatten wir 
aber schon mehrfach die Frage, was hier 
am besten vorgelegt wird. 
 
Eine befristete Beschäftigung zwischen Abitur 
und Studium kann versicherungsfrei sein. Zwi-
schen Schulende und Ausbildung nicht – dann 
besteht bereits eine berufsmäßige Beschäfti-
gung. 
 
Zur Berufsmäßigkeit: Reicht die Bestäti-
gung von mehr als 4 Wochen Urlaub vom 
Arbeitnehmer wird oder muss diese vom 
Arbeitgeber unterschrieben werden? 
 
Hängt natürlich ein bisschen vom Prüfer ab, 
aber grundsätzlich ist eine Bestätigung des Ar-
beitgebers oder ein anderer geeigneter Nach-
weis erforderlich.  
 
Polnische Studenten, fallen unter deut-
sches Sozialversicherungsrecht? Können 
also als kurzfristige Saisonarbeiter ange-
meldet werden? 
 
Ja, da es sich nicht um eine gleichzeitige Be-
schäftigung in zwei EU-Staaten handelt, gilt 
das deutsche Recht. 
 
Beispiel: muss ich für einen polnischen Ar-
beiter, der in Polen unbezahlten Urlaub hat, 
Sozialversicherungsbeiträge nach Polen ab-
führen? Bisher unterlag das dem deutschen 
Recht (sozialversicherungspflichtig in 
Deutschland). 
 
Das ist richtig, da es sich nicht um eine gleich-
zeitige Beschäftigung in zwei EU-Staaten han-
delt, gilt das deutsche Recht. 
 
Es liegen keine A1 Bescheinigungen der 
polnischen Arbeitskräfte vor, deswegen 
werden die Beiträge nach Deutschland ab-
geführt, das Thema wurde gar nicht ange-
sprochen. Ist das nicht mehr korrekt? 
 
Grundsätzlich ist die A1-Bescheinigung die 
Grundlage dafür, dass nicht das deutsche, son-
dern das polnische Recht gilt. Diesen Nach-
weis benötigen Sie für die Prüfung als Begrün-
dung, warum Sie keine Beiträge in Deutsch-
land gezahlt haben. Wenn die Frage nach der 
Zuständigkeit gar nicht gestellt wird, ist das 
nicht korrekt. Ggf. kann die polnische Behörde 
dann später Beiträge nachfordern.  
 

Folie 17: Ist es möglich die 3 Monate auf 3 x 
1 Monat (z.B. Januar, Juni, Oktober) aufzu-
teilen? Weinreben benötigen zu unter-
schiedlichen Zeiten Unterstützung von Sai-
sonarbeitern. 
 
Ja, das ist grundsätzlich möglich, die drei Mo-
nate gelten ja innerhalb eines Kalenderjahres 
und können „gestückelt“ werden. Allerdings 
nicht bei ausländischen Kräften, da hier die 
Grenze von vier Wochen bezahlten Urlaubs 
überschritten werden würde. 
 
Beispiel: Hauptbeschäftigung und Wohnsitz 
in Polen, Saisonarbeit in Deutschland 
→ Es gilt – ausschließlich – das polnische 
Sozialversicherungsrecht. 
Wenn der polnische Arbeitnehmer keine 
Hauptbeschäftigung hat, gilt dann ebenfalls 
dass der Arbeitnehmer dem polnischen Ver-
sicherungsrecht unterliegt? Auch z.B. es 
handelt sich um eine Hausfrau, die zwei Mo-
nate arbeitet, das wäre nicht berufsmäßig 
daher kurzfristig. Gilt dann auch polnisches 
Recht? 
 
Nein, da es sich nicht um eine gleichzeitige Be-
schäftigung in zwei EU-Staaten handelt, gilt 
das deutsche Recht. 
 
Welche konkreten Angaben müssen „die 
Unterlagen über die Arbeitsleistung“ auf-
weisen, insbesondere in Bezug auf Ak-
kord/Stundenlohn? 
 
Das ist (noch) nicht gesetzlich geregelt. Es 
müssen aber nachvollziehbare Aufzeichnungen 
sein, die es einem Prüfer ermöglichen festzu-
stellen, ob die Mindestlohnregelungen einge-
halten wurden. 
 
Reicht der ausgefüllte Fragebogen für Sai-
sonarbeitskräfte als Nachweis für den Sta-
tus Hausfrau/-mann?  
 
Ja, ein anderer Nachweis ist ja gar nicht mög-
lich. 
 
Uns wurde von der polnischen Behörde die 
polnische Steuernummer zur Abgabe der 
Beiträge verweigert. Bin ich somit auf der 
sicheren Seite, wenn ich die polnischen Sai-
sonarbeiter nach deutschem Recht sozial-
versichere?  
 
Grundsätzlich ja. Wenn Sie keinen A1 aus Po-
len bekommen, bedeutet das ja, dass eben 
nicht das polnische Recht gilt (das wäre ja der 
Nachweis für Sie). Im Zweifel gilt dann das 
deutsche Recht. 
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Zählt auch das rumänische SV-Recht, wenn 
der Saisonarbeiter während seiner Arbeit in 
Deutschland seinen Wohnsitz hat?   
 
Nein, denn dann sieht die Zuständigkeitsrege-
lung anders aus, denn der Wohnsitz spielt 
auch eine Rolle.  
 
Bei Rückmeldung der Knappschaft, dass 
ein Erntehelfer schon in Deutschland im 
gleichen Jahr gemeldet war, darf er den-
noch nochmal kurzfristig gemeldet werden? 
 
Ja, wenn insgesamt die drei Monate eingehal-
ten werden. Allerdings bitte bei ausländischen 
Kräften die vier Wochen bezahlten Urlaubs be-
achten – dann passt es nicht. 


